
der Lehrer werden in Zukunft die Länder zu entscheiden haben, 
und es ist durchaus im Interesse künftiger Landesregierungen, 
Pädagogen einzusetzen entsprechend ihren Fähigkeiten, ihrer 
Eignung und ihrer persönlichen Leistung.

Wir haben einen vergleichbaren Vorgang mit den von Ihnen 
hier wiederum in die Debatte gebrachten Verordnungen. Diese 
Verordnungen sind vom Ministerrat einstimmig unter Einbezie
hung aller sozialdemokratischen Minister beschlossen worden. 
Ich gestehe: Ich kann micht nicht erinnern, daß je eine Verord
nung im Ministerrat so glatt durchging und soviel Zustimmung 
fand wie genau diese Verordnungen. Und diese Verordnungen 
haben die Basis geliefert für einen wichtigen Schritt bei der Er
neuerung des Bildungswesens, der erfolgreich war; denn im 
Landesdurchschnitt haben wir 60% der Direktorenstellen neu 
besetzen können; in den einzelnen Kreisen differiert das erheb
lich - es geht von etwas über 20 % bis hin zu 80 %, was genau unse
re These belegt, daß hier ein wichtiger rechtsstaatlicher Ansatz 
geschaffen wurde, um den demokratisch legitimierten Kommu
nen, den in Absprache mit den demokratisch legitimierten Kom
munen eingesetzten Schulräten und den neugewählten Schul
konferenzen eine Möglichkeit zu schaffen, eine breite Palette 
der Möglichkeiten, neue Kräfte in diese verantwortlichen Posi
tionen hineinzubringen. Sie leugnen dies schlicht, weil Sie sich 
darauf konzentriert hatten, eine zu nichts führende Debatte über 
Rechtsstaatswidrigkeiten auszulösen, anstatt sich dafür zu en
gagieren, die durch diese Verordnungen, durch diese vorläufi
gen Rechtssetzungen geschaffenen politischen Möglichkeiten 
zu nutzen für eine Erneuerung unserer Schulleitungen, für eine 
Erneuerung der Schulämter.

Die von Ihnen angezogenen Behauptungen des Lehrerver
bandes sind schon allein deshalb unzutreffend, weil dort steht, 
die Mehrheit der Leiter der Schulämter seien nach wie vor die al
ten Kader. Sie wissen genausogut wie ich, daß alle Schulräte in 
Absprache mit den demokratisch legitimierten Kommunen neu 
eingesetzt wurden und daß daher eine solche Behauptung 
schlicht unzutreffend ist.

Das gleiche gilt für die jetzt noch in die Anlagen zum Eini
gungsvertrag einbezogenen Verordnungen. Ich möchte das am 
Beispiel der vorläufigen Schulordnung verdeutlichen. Sie haben 
den Wunsch geäußert, daß dies Gegenstand eines Gesetzes sein 
soll. Wir haben uns darauf geeinigt. Daraufhin haben Sie zu
nächst erklärt, in der Deutschen Lehrerzeitung von jedermann 
nachzulesen, daß der Bildungsausschuß der Volkskammer dies 
auch während der Sommerpause behandeln wird. Dann wurde 
das darauf reduziert, daß sich die Abgeordneten damit beschäfti
gen würden. Dann haben Sie mich vor der Sommerpause aus
drücklich gefragt, ob etwa während des Monats August der 
Ministerrat das als Verordnung in Kraft setzen würde. Ich habe 
Ihnen erklärt, daß das selbstverständlich nicht der Fall ist, son
dern daß wir zu der Vereinbarung stehen, die wir mit dem Bil
dungsausschuß getroffen haben.

Dann haben Sie Ihre Partei veranlaßt, wahrheitswidrig weni
ge Tage nach diesem Gespräch zu behaupten, wir würden im 
Ministerrat eine solche Verordnung erlassen. Als Sie aus der 
Sommerpause zurückkamen, haben Sie erklärt, Sie sind an wei
teren rechtlichen Regelungen nicht interessiert.

Alle diese Texte hatten Ihnen Vorgelegen. Dann haben Sie 
kurz darauf in einem Flugblatt beklagt, daß nicht Vorsorge ge
troffen worden ist, daß solche rechtlichen Regelungen als vor
läufiges Landesrecht weiter Geltung haben.

Ich weiß nicht, was ich von einer solchen Strategie halten soll. 
Ich kann daraus eigentlich nur eine einzige Konstante erkennen, 
nämlich daß es darum ging, notwendige rechtliche Regelungen 
im Bildungswesen zu verhindern, um anschließend erklären zu 
können: Es ist nichts geregelt worden, und jetzt kommen Sie, 
und Sie werden es regeln. Es ist eine Art von Chaos- und Mes
siasstrategie, die Sie entwickeln wollten.

(Beifall bei CDU/DA und DSU)

Und ich frage Sie; was Sie eigentlich in Ihrem ureigenen Inter
esse damit bezwecken?

(Zwischenruf: Wahlkampf!)

Sie können ja eigentlich nur an einen einzigen Sozialdemokra
ten denken, der nicht aus der DDR stammt. Sie selber müssen 
sich doch sagen, daß auch ein künftiger ...

(Heiterkeit und Beifall)

und Sie müssen sich doch sagen, daß auch ein künftiger sozialde
mokratischer Kultusminister in diesem Land ein Interesse daran 
haben muß, eine vorläufige juristische Basis für politisches Han
deln und für die Funktionsfähigkeit des Bildungswesens in dem 
Land, in dem er dann Verantwortung tragen soll, zu haben. Das 
ist doch ein gemeinsames Interesse, und ich verstehe nicht, war
um Sie auch in diesem Punkte das gemeinsame Interesse, das al
le demokratischen Kräfte in diesem Lande haben mußten, ver
lassen haben.

Wir haben uns am Anfang unserer Tätigkeit verständigt:

Erstens. Es ist das Prinzip der Regierung, Kulturföderalismus 
einzuführen. Das heißt, auf jeden Fall nur elementare Schritte zu 
gehen und die endgültigen Weichenstellungen den Landtagen 
zu überlassen.

Zweitens. Natürlich waren wir uns auch darüber einig, daß 
nur eine Bildungspolitik möglich ist, die die sehr unterschiedli
chen bildungspolitischen Ansätze der beiden großen Parteien, 
die damals die Regierung gemeinsam trugen, die also diese bil
dungspolitischen Ansätze berücksichtigt. Das heißt zunächst 
einmal, vorläufige Regelungen zu treffen.

Genau dies ist auch mit Hilfe der vorläufigen Regelungen, die 
jetzt in den Anlagen des Einigungsvertrages enthalten sind, ge
schehen. Daß diese notwendig sind, kann man besonders gut am 
Gebiet der vorläufigen Hochschulordnung darstellen. Es ist heu
te schon in einer Frage an Sie darauf hingewiesen worden, daß es 
hier Besonderheiten gibt. Beispielsweise in der Stellung des aka
demischen Mittelbaues an den Universitäten und Hochschulen 
dieses Landes. Wir alle wissen, daß der akademische Mittelbau 
die Kraft darstellt, die am entschiedensten für Veränderungen in 
Universitäten und Hochschulen eintritt. Also mußte es unser ge
meinsames politisches Interesse sein, erstens in den Ressortver
handlungen zum Einigungsvertrag darauf zu bestehen, daß 
auch die künftigen neuen Bundesländer genau wie die westdeut
schen Bundesländer eine Übergangsfrist von drei Jahren haben. 
Dies ist uns gelungen.

Und zweitens mußte es unser Interesse sein, daß wir für diese 
Übergangsfrist solche vorläufigen Regelungen erarbeiten, die 
der besonderen politischen Situation entsprechen; beispielswei
se dafür Sorge tragen, daß der akademische Mittelbau auch in 
den Universitätskonzilien ein weitaus größeres Mitspracherecht 
hat, als dies nach dem Hochschulrahmengesetz der Fall ist.

Wir haben uns gemeinsam um eine solche Regelung bemüht. 
Wir haben das noch Ende August getan, obwohl ich sage, daß Sie 
darauf gesetzt haben, überhaupt keine Regelung mehr in die 
Volkskammer einzubringen.

Es ist uns in zähen Verhandlungen mit dem Bundesministe
rium für Wissenschaft und mit den anderen Bundesländern, wo
bei die A-Länder die allerhärtesten Verhandlungspartner waren, 
Regelungen durchzusetzen, daß wir für diese Übergangsfrist 
vorläufige Regelungen haben, die unserer hochschulpolitischen 
Situation entsprechen.

Ich frage mich, warum Sie nicht Ihren Teil dazu beigetragen 
haben, daß wir rechtzeitig solche Regelungen erlassen konnten. 
Das wäre in unserem gemeinsamen Interesse gewesen.

(Beifall bei CDU/DA)

Es muß doch für jedermann klar sein, daß die künftigen Län
der eine gewisse Zeit brauchen werden, ehe sie funktionsfähig 
sind. Und niemand wird doch im Ernst behaupten können, daß 
künftige Landtage als allererstes Schul- und Hochschulgesetze 
erlassen. Also war es ein elementares politisches Interesse aller 
verantwortlichen politischen Kräfte in diesem Land, den künfti
gen Ländern eine vorläufige juristische Basis zu geben, diesen
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